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Der Oberbürgermeister

Stadt Leipzig

Medieninformation
 Leipzig, den 14. Februar 2018 

105/mmb 

Das Gesundheitsamt informiert: 

Ein Masernfall in Leipzig: Gesundheitsamt erneuert Impf-Appell 

In Leipzig ist wieder ein Mensch an Masern erkrankt. Es betrifft eine bisher ungeimpfte Jugendliche. 

Das Gesundheitsamt hat mit der Sicherung der Diagnose die Ermittlungen zur möglichen Verbreitung 

bzw. Ansteckung aufgenommen. So wurden unter anderem  Kinderärzte, Bereitschaftsärzte der KV 

Sachsen und Kliniken davon informiert, dass ein Masernfall in Leipzig festgestellt wurde. Bei den Kon-

taktpersonen wurde und wird der Impfstatus/Antikörperstatus ermittelt, um festzustellen ob die Kon-

taktpersonen als „empfänglich“ für Masern einzustufen sind. 

Das Gesundheitsamt bittet in diesem Zusammenhang dezidiert Jugendliche und junge Er-

wachsene, ihren Impfstatus zu überprüfen und sich gegebenenfalls noch gegen Masern impfen 

zu lassen. 

Auch im Landkreis Leipzig ist bereits ein Masernfall aufgetreten. 

 

Masern sind nicht harmlos – Impfen schützt 

Jetzt ist auch „Grippezeit“ und zahlreiche Leipzigerinnen und Leipziger sind von akuten Atemwegser-

krankungen (inkl. Grippe) betroffen. Daher ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass Masern im 

frühen Stadium mit einem grippalen Infekt oder einer Grippe verwechselt werden können. 

Das Gesundheitsamt weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass es sich bei Masern um 

keine ausschließliche und dazu harmlose Kinderkrankheit handelt, sondern auch ungeimpfte erwach-

sene Menschen daran erkranken, und außerdem als Überträger weitere Personen ohne Impfschutz 

anstecken können. Einzigen Schutz bieten die zweimalige Masern-Impfung sowie eine bereits über-

standene Erkrankung. 

Vor allem Eltern sollten beachten, dass Kinder in den ersten Lebensmonaten noch nicht gegen Ma-

sern geimpft werden können. Gerade aber bei den Kleinsten treten die häufigsten Komplikationen auf. 

Sie sind nur davor geschützt, wenn Personen, die mit ihnen in Kontakt stehen, den nötigen Impfschutz 

haben oder selbst eine Masern-Erkrankung durchlebt haben. Nur so können Eltern und andere Kon-

taktpersonen als Überträger der Krankheit ausgeschlossen werden.  

Weitere Informationen unter www.leipzig.de/masern. +++ 

 

Medienkontakt: 

Nils Lahl, Gesundheitsamt, SGL Infektionsschutz/Umweltmedizin, Tel. 0341 123-6922,  

E.-Mail: nils.lahl@leipzig.de  

 


